
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/12/15 10ObS250/91,
10ObS6/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

ASVG §292 Abs8

BSVG §140 Abs7

GSVG §149 Abs7

Rechtssatz

Echte Einkünfte im Sinne des Ausgleichszulagensrechtes liegen im Fall eines steuerrechtlich nach § 24 EStG 1972

errechneten Veräußerungsgewinnes nicht vor.

Entscheidungstexte

10 ObS 250/91

Entscheidungstext OGH 15.12.1992 10 ObS 250/91

Veröff: SSV-NF 6/140

10 ObS 6/93

Entscheidungstext OGH 23.02.1993 10 ObS 6/93

Vgl; Beisatz: Der steuerrechtliche Veräußerungsgewinn war kein Erwerbseinkommen aus einer gleichzeitig

ausgeübten selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne des inzwischen aufgehobenen § 60 GSVG. (T1)
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